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 Veröffentlicht am 29.01.1987

Norm

VersVG §55

Rechtssatz

Von einer dauernden und subjektiven Entwertung muß dann ausgegangen werden, wenn der Versicherungsnehmer

zum Abbruch gezwungen werden kann. Dies ist dann der Fall, wenn eine hoheitsrechtliche Abbruchverfügung vorliegt.

Entscheidungstexte
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